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Bekanntmachung gem. § 80 (3) GO NRW iiber die Zuleitung des Entwurfs der
Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten fur das Haushaltsjahr 2021

Der folgende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten fur das Haushaltsjahr
2021 wurde am 17. Dezember 2020 dem Rat der Gemeinde Hopsten zugeleitet:

§1

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2021, der die fur die Erfullung der Gemeinde vo-
raussichtlich anfallenden Ertrage und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermachtigungen
enthalt, wird

im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Ertrage auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

im Finanzplan mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstatigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstatigkeit auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstatigkeit und der Finanzierungstatigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstatigkeit und der Finanzierungstatigkeit auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstatigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstatigkeit auf

festgesetzt.

§2

16.187.070 EUR
17.510.441 EUR

13.465.685 EUR

15.219.593 EUR

3.554.563 EUR

5.741.450 EUR

1.924.500 EUR

1.298.600 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 fur lnvestitionen
erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen, der zur Leistung von Investitions-
zahlungen in kunftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.460.000 EUR festgesetzt.

§4

Fine lnanspruchnahme des Eigenkapitals zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2021 soll
in Hohe von 1.323.371 EUR erfolgen.
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§5

Der Hochstbetrag der Kredite, die zur Liquiditatssicherung in Anspruch genommen werden
durfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersatze fur die Gemeindesteuern werden fur das Haushaltsjahr 2021 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 330 v.H.
1.2 fur die Grundstucke

(Grundsteuer B) auf 435 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten fur das Haushalts-
jahr 2021 wird hiermit gemaR § 80 GO NRVV offentlich bekannt gemacht. VVahrend der Dau-
er des Beratungsverfahrens wird der Entwurf der Haushaltssatzung mit semen Anlagen im
Rathaus (Zimmer 111), Bunte Strage 35, 48496 Hopsten, wahrend der Sprechzeiten

montags und dienstags von 8.30 Uhr — 12.30 Uhr und 14.00 Uhr — 16.00 Uhr
mittwochs geschlossen

donnerstags von 8.30 Uhr— 12.30 Uhr und 14.00 Uhr— 18.00 Uhr
freitags von 8.30 Uhr— 12.00 Uhr

oder im Internet unter www.hopsten.de verfugbar gehalten.

Einwohner oder Abgabepflichtige k6nnen in der Zeit vom 28.12.2020 bis 19.01.2021 gegen
den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen bei dem Burgermeister der Gemeinde
Hopsten, Bunte Strage 35, 48496 Hopsten, erheben.

Hopsten, 17.12.2020 GEMEINDE HOPSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer
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Bestatigung:

Es wird nach § 2 Abs. 3 BekanntmV0 bestatigt, dass der Worttaut der Satzung mit den
Ratsbeschlussen Obereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmV0 verfahren worden ist.

48496 Hopsten, 17.12.2020 GEMEINDE HOPSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer

15. Satzung vom 17.12.2020 zur Anderung der Gebiihrensatzung Ober die Abfallentsorgung
in der Gemeinde Hopsten vom 14.12.2001

Aufgrund
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geandert durch Art.
1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in der zurzeit geltenden Fassung,

- des § 9 des Abfallgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1988 (GV NW S. 250), in der zurzeit geltenden
Fassung,

- des Gesetzes zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KRWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL. I S. 212) in der zurzeit geltenden Fassung, sowie

- der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes fOr das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.0ktober 1969 (GV NW S. 712), in der zurzeit geltenden
Fassung,

hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende 15. Satzung zur
Anderung der Gebuhrensatzung vom 14.12.2001 beschlossen:

1)

Artikel I

§ 2 (Gebiihrenmailstab und Gebuhrensatz) erhalt folgende Fassung:

(1) Die Hohe der Abfallentsorgungsgebuhren richten sich nach der GraRe und Anzahl der
Abfallbehalter sowie nach der Anzahl der Abfuhren. Die Jahresgebuhr als
AbfalleinheitsgebLihr je angeschlossenem Haushalt betragt:

a) 40-Liter-RestabfallgefaR ink!. 80-Liter-BioabfallgefaR
b) 80-Liter-RestabfallgefaR ink!. 80-Liter-BioabfallgefaR
c) 120-Liter-RestabfallgefaR ink!. 80-Liter-BioabfallgefaR
d) 240-Liter-Restabfallgefag ink!. 80-Liter-BioabfallgefaR
e) 1.100-Liter-RestabfallgefaR bei 14-tagiger Abfuhr

ink!. 80-Liter-BioabfallgefaR
f) 1.100-Liter-RestabfallgefaR bei 4 wochentl. Abfuhr

ink!. 80-Liter-BioabfallgefaR

125,00 €
145,00 €
166,00 €
228,00 €

1.656,00 €

927,00 €

(2) Fur weitere Bioabfallbehalter werden folgende JahresgebOhren erhoben:

a) 40-Liter-BioabfallgefaR
b) 80-Liter-BioabfallgefaR
c) 120-Liter-BioabfallgefaR

38,00 €
52,00 €
60,00 €
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(3)

(4)

(5)

FOr Grundstucke, die an die Restmullentsorgung angeschlossen sind, aber vom
Anschluss- und Benutzungszwang der Bioabfallentsorgung befreit sind, wird emn
Nachlass von 26,00 Euro auf die nach Abs.1 festgesetzte JahresgebOhr gewahrt.
Folgende Nachlasse/ Aufschlage sind zu gewahren/ entrichten:

a) Bei Nutzung eines 40-Liter-BioabfallgefaRes ist em n Nachlass in Hohe von
14,00 Euro zu gewahren.

b) Bei Nutzung eines 120-Liter-BioabfallgefaRes ist em n Aufschlag in Hohe von
9,00 Euro zu entrichten.

Der Nachlass/ der Aufschlag ist auf die nach Abs.1 festgesetzte Jahresgebuhr zu
gewahren/ zu entrichten.

Fur Papierabfallgefa13e werden folgende Jahresgebuhren erhoben:

a) 240-Liter-PapierabfallgefaR (ErstgefaR) kostenfrei
b) 240-Liter-PapierabfallgefaR (ZusatzgefaR) 19,00 €
c) 1.100-Liter-Papiercontainer (als Erstgefag) 59,00 €
d) 1.100-Liter-Papiercontainer (als Zusatzgefall) 78,00 €

Artikel II

Inkrafttreten, Auflerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnunq

Die vorstehende Satzung wird hiermit offentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfahlen (GO NRW) beim Zustandekommen der
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder em n vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgefuhrt

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaR offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde vorher gerugt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

48496 Hopsten, den 17.12.2020

GEMEINDE HOSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer
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Bestatigunq:

Es wird nach § 2 Abs. 3 BekanntmV0 bestatigt, dass der Wortlaut der Satzung mit den
RatsbeschlOssen Obereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmV0 verfahren worden ist.

48496 Hopsten, 17.12.2020 GEMEINDE HOPSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer

17. Satzung vom 17.12.2020 zur Anderung der Satzung iiber die Straftenreinigung und die
Erhebung von StraBenreinigungsgebtihren der Gemeinde Hopsten vom 28.11.1991

Aufgrund
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geandert durch Art.
1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in der zurzeit geltenden Fassung

- der §§ 3 und 4 des Gesetzes Ober die Reinigung offentlicher StraRen — StraRenreinigungsgesetz
NRW vom 18.12.1975 (GV. NRW, S. 706, 1976 S. 12), in der zurzeit geltenden Fassung

- der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes fOr das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom
21.10.1969 (GV. NRW, S. 712), in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende 17. Satzung zur Ande-
rung der Satzung Ober die StraRenreinigung und die Erhebung von StraRenreinigungsgebuhren der
Gemeinde Hopsten vom 28.11.1991, zuletzt geandert durch Satzung vom 13.12.2020, beschlossen:

Artikel I

§ 6 Abs. 4 enthalt folgende Fassung:

Gebiihrenmallstab und Gebiihrensatz
(Frontmetermallstab)

(4) Die Benutzungsgebuhr betragt bei einer 14tagigen Reinigung je Frontmeter (Absatze 1 —3)
jahrlich:

1.34 Euro.

Artikel II

Die StraRenverzeichnis Nr. 1 — 4 erhalten folgende Fassung:

Strailenverzeichnis Nr. 1

GemaR § 2 Abs. 1 der StraRenreinigungs- und Gebuhrensatzung der Gemeinde Hopsten vom
28.11.1991 in der zurzeit geltenden Fassung

Die Reiniqungspflicht fOr Gehwege wird bei den nachstehend aufgefOhrten StraRen auf die Anlieger
Obertragen.

Die Reinigung ist 14-tagig durchzufuhren.
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Hopsten
Bornkamp (Nr. 3, Nr. 6 und Kindergarten)

Schale -/-

Ha!verde -/-

Stragenverzeichnis Nr. 2

Gemag § 2 Abs. 1 der Stragenreinigungs- und Gebuhrensatzung der Gemeinde Hopsten vom
28.11.1991 in der zurzeit geltenden Fassung

Die Reinigungspflicht fur die Gehwege wird bei den nachstehend aufgekihrten Stragen auf die An-
lieger Obertragen.

Die Reinigung ist 14-tagig durchzufuhren.

Hopsten
Auf der Leuchten burg
Bonnikestrage von der Ibbenburener Strage bis zur Aa-Brucke
Brenninkmeyerstrage
Bunte Strage
Gustav-Lampe-Strage von Schaler Strage bis Kettelerstrage am Grundstuck Johannemann
Hospitalstrage bis Bernhard-Otte-Haus
Kolpingstrage
Ringstrage bis Kindergarten (ohne Grundstuck Siering)
Ruschendorfer Strage bis Grundschule

Schale
Gottfried-Busse-Strage
Hofener Strage OD (auger Flur 17, Flurstuck 273)
Kirchstrage

Ha!verde
Am Kindergarten

Strallenverzeichnis Nr. 3

Gemag § 2 Abs. 1 der Stragenreinigungs- und Gebuhrensatzung der Gemeinde Hopsten vom
28.11.1991 in der zurzeit geltenden Fassung

Die Reinigungspflicht fur die Gehwege wird bei den nachstehend aufgefOhrten Straflen auf die An-
lieger Obertragen.

Die Reinigung ist 14-tagig durchzufuhren.

Hopsten
Gustav-Lampe-Strage bis zur Schaler Strage
Halverder Strage bis OD
Kettelerstrage
Marktplatz
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M a rktstra Re
Rheiner StraRe bis OD
Schaler StraRe bis OD
Schapener StraRe (Grundstucke Fa. Siering und Gerken)

Schale
Am Wildgehege (mit Ausnahme des Gehweges entlang des Wildgeheges)
Bodelschwinghstrage bis OD (mit Ausnahme des Gehweges entlang des Wildgeheges)

Ha!verde
HauptstraRe
Voltlager Damm bis OD

StraBenverzeichnis Nr. 4

GemäR § 2 Abs. 1 der StraRenreinigungs- und GebOhrensatzung der Gemeinde Hopsten vom
28.11.1991 in der zurzeit geltenden Fassung

Die Reinigungspflicht fur die Fahrbahnen und, soweit vorhanden, der Gehwege wird bei den nach-
stehend aufgefuhrten StraRen auf die Anlieger Obertragen.

Die Reinigung ist 14-tagig durchzufuhren.

Hopsten
AckerstraRe
Ahornstrage
Alter Schulweg
Am Flootwerk
Am Hach
Am Holtkamp
Am Klarwerk bis Haus Nr. 11
Amselweg
Amtmann-Brons-Weg
Am Vogelbusch
Am Waldchen
An der Bleiche
An der Kluse
An der Sporthalle
An Hollings Busch bis zum Ende der geschl. Bebauung
An Theisings Hof
Auf dem BO!ten
Bernhard-Otte-StraRe bis Haus Nr. 19
BirkenstraRe
Bornkamp (ohne die Grundstucke Nr. 3, Nr. 6 und Kindergarten)
Bucheckernweg
BuchenstraRe
Buchsbaumweg
Drosselweg
EichenstraRe
FerdelmannstraRe
Finkenweg
FliederstraRe
GartenstraRe
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Ginsterweg
Goldammerweg
Gustav-Lampe-StraRe (StichstraRe im Siedlungsgebiet)
HaferstraRe
Hainweg
HansastraRe
Haselnussweg
Hauernweg (von der Einmundung Ibbenburener Str. bis zu Einmundung Postdamm)
Haus-Nieland-StraRe
Heckenweg
HeetkampstraRe bis Haus Nr. 14
Heinrich-Frye-StraRe
Himbeerweg
HospitalstraRe
Im B5rnebrink
Im Winkel
IndustriestraRe bis Haus Nr. 16
KanalstraRe am Organistenkamp
Kastanienweg
Kornstrage
Kreimers Kamp
Kuster-Blomen-Weg
Kupferstrage
Kurze StraRe
Lerchenweg
LindenstraRe
MarktstraRe (Haus Nr. 9 und 11)
Meisenweg
Nachtigallenweg
NordstraRe
Organistenkamp
Pfarrer-Stumpf-VVeg
Postdamm bis Haus Nr. 19
Professor-Vershofen-StraRe
RingstraRe vom Kindergarten bis zur Schaler StraRe
Roggenkampstralle
RosenstraRe
Rotdornweg
Sandkampstrage
Schlehenweg
Schwalbenweg
Strietmersch
&AstraRe
Teupenweg
ToddenstraRe
TulpenstraRe
UlmenstraRe
Wacholderweg
Walnussweg
WeiRdornweg
WeststraRe bis einschl. Haus Nr. 31
WindmOhlenstraRe einschl. FuRweg zur Flotte
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Schale
Am Wasserrad
An de Wurth
BachstraRe
Hummlinger StraRe bis OD
JahnstraRe einschl. Verbindungsweg zur KampstraRe
Im Raitgorn
KampstraRe
PoststraRe von der Kirchstrage bis zur Ortsumgehung
RiedstraRe
SchilfstraRe
SchutzenstraRe
Zu den Klosterteichen bis Haus Nr. 4
Zum Aatal
Zum Kieler Hafen
Zum Wall bis Haus Nr. 6

Ha!verde
Alter Kirchweg
Am Vereinshaus
Birkhahnweg
Bogenweg
DieselstraRe
Falkenweg
Groller Esch
Hanischweg
Kiebitzweg
Kleiner Esch
Kosterkamp (tlw.)
Maria-Euthymia-Weg
Osterbauer bis Haus Nr. 1
Pastorenkamp
Von Flach
Weltrekordweg
Wilkenstrage
Wortheweg
Zum Krumpel bis OD

Artikel III

Inkrafttreten, Auflerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Bekanntmachunqsanordnunq

Die vorstehende Satzung wird hiermit offentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung nach Ablauf eines
Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaR Offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde vorher gerugt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mange' ergibt.

48496 Hopsten, den 17.12.2020

GEMEINDE HOPSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer
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Bestatigunq:

Es wird nach § 2 Abs. 3 BekanntmV0 bestatigt, dass der Wortlaut der Satzung mit den
Ratsbeschlussen Obereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmV0 verfahren warden ist.

48496 Hopsten, 17.12.2020 GEMEINDE HOPSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer

1. Anderungssatzung vom 17.12.2020 zur Satzung der Gemeinde Hopsten zur Umlage der
Kosten der Gewasserunterhaltung gemail § 64 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)

vom 24. Dezember 2019

Aufgrund
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geandert durch Art.
1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in der zurzeit geltenden Fassung,

- des Kommunalabgabengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom
21.10.1969 (GV. NW. 1969 S. 712), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.12.2016
(GV. NRW. S. 1150), in der jeweils geltenden Fassung,

- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes
vom 18.07.2017 (BGBI. I S. 2771), in der jeweils geltenden Fassung,

- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt geandert durch Art. 1 des
Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) in der jeweils geltenden Fassung,

- des Gesetzes Ober Ordnungswidrigkeiten (0WiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.02.1987 (BGBI. I S. 602), zuletzt geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 27.08.2017 (BGBI.
I S. 3295), in der jeweils geltenden Fassung

hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 folgende 1.
Anderungsatzung zur Satzung der Gemeinde Hopsten zur Umlage der Kosten der
Gewasserunterhaltung gernaR § 64 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) beschlossen:

Artikel I

§ 5 Satz 1 erhalt folgende Fassung:

Der jahrliche Gebuhrensatz betragt fur GrundstOcke im Unterhaltungsverband/Einzugsgebiet

Unterhaltungsverband/
Einzugsgebiet

Flachenart

versiegelt iibrige

Gebilihrensatz in € je qm
Hopstener Aa/Recker Aa 0,031543 0,000224

Schaler-Halverder Aa 0,061900 0,000271

Bardelgraben 0,125172
1

0,000261
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Dreierwalder Aa 0,094892 0,000200

Artikel II

Inkrafttreten, Augerkrafttreten

Diese 1. Anderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Bekanntmachunqsanordnunq

Die vorstehende Satzung wird hiermit effentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfahlen (GO NRW) beim Zustandekommen der
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder em n vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgefuhrt

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaR offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde vorher gerugt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet warden, die den Mangel ergibt.

48496 Hopsten, den 17.12.2020

GEMEINDE HOSTEN
Der Burgermeister

gez. Kleine-Harmeyer


